
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

08
0 

84
1

A
2

��&��
�������
�
(11) EP 2 080 841 A2

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
22.07.2009 Patentblatt 2009/30

(21) Anmeldenummer: 08172989.9

(22) Anmeldetag: 29.12.2008

(51) Int Cl.:
E04B 1/00 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT 
RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
AL BA MK RS

(30) Priorität: 18.01.2008 CH 702008

(71) Anmelder: Sybaco AG
8604 Volketswil (CH)

(72) Erfinder: Endters, Philippe
8604  Volketswil (CH)

(74) Vertreter: Feldmann, Clarence Paul
Schneider Feldmann AG 
Patent- und Markenanwälte 
Beethovenstrasse 49
8002 Zürich (CH)

(54) Kragplattenanschlusselement

(57) Die Erfindung schafft ein besonders einfaches
statisch optimal gestaltetes Kragplattenanschlussele-
ment (1). Dieses besteht aus einer Schubplatte (3), wel-
che einen Isolationskörper (2) durchsetzt. An den Schub-
platten (3) sind beidseitig an deren vertikalen Stirnseiten
(7) über Schweissnähte (8) Bügel (6) angeschweisst.
Diese Bügel (6) sind U-förmig gestaltet und mittels ihrem

Verbindungsstück (62) mit der Schubplatte (3) ver-
schweisst. Die Schubplatte (3) ragt mit einem Überstand
(5) aus dem Isolationskörper (2) hinaus womit sicher ge-
stellt ist, dass die Bügel (6) mit den Schweissnähten (7)
vollständig und korrekt vom Beton überdeckt in der Bo-
dendeckenplatte (10) beziehungsweise der Kragplatte
(20) zu liegen kommen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein wärme-
dämmendes Kragplattenanschlusselement, mit einem
Isolationskörper und mindestens einer Schubplatte, wel-
che den Isolationskörper durchsetzt und senkrecht zu
dessen Längsausdehnung verläuft, wobei die Schubplat-
te beidseitig mit ihren Stirnseiten aus der Isolationsplatte
hinausragt.
[0002] Wärmedämmende Kragplattenanschlussele-
mente sind seit Anfang der 1980er Jahren bekannt.
Durch wärmedämmende Kragplattenanschlusselemen-
te werden gegenüber dem Gebäudekörper auskragende
Platten mit dem Baukörper verbunden. Üblicherweise
besitzen sowohl die Bodendeckenplatte als auch die
Kragplatte je ein unteres und ein oberes Armierungsnetz
und die Kragplattenanschlusselemente verbinden diese
Netze über die Fuge hinweg zwischen diesen beiden
Platten. Hierzu weisen die bekannten Kragplattenan-
schlusselemente obere Zugstäbe und untere Drucksstä-
be auf. Die Zugstäbe und die Druckstäbe durchsetzen
den Isolationskörper.
[0003] So zeigt beispielsweise bereits die EP 0 034
332 ein derartiges Kragplattenanschlusselement. Aller-
dings ist nur der Zugstab als Stab ausgeführt, während
statt des Druckstabes ein Druckelement im unteren Be-
reich den Isolationskörper durchsetzt. Zusätzlich ist zur
Aufnahme der Querkräfte ein Querkraftstab vorhanden,
mittels dem die Querkräfte beziehungsweise Schubkräf-
te übernommen werden.
[0004] Bei der Verwendung von Querkraftstäben ist
die Einbaulage des Kragplattenanschlusselementes ex-
akt definiert. Ein falscher Einbau führt entsprechend zu
Schäden. Um dies zu vermeiden, zeigt die EP 0 119 165
ein Kragplattenanschlusselement bei dem die Zug- und
Druckstäbe als geschlossenen Schlaufen ausgebildet
sind um so eine symmetrische Anordnung zu erreichen
und die Querkräfte durch das geschlossene System der
Schlaufen aufzufangen ohne das hierzu spezielle Quer-
kraftstäbe erforderlich sind.
[0005] Ein völlig anderes Konzept zeigt hingegen die
EP 0 499 590. Hier sind die Zug- und Druckstäbe durch
den Isolationskörper hindurchgeführt, während distan-
ziert dazu, zwischen zwei benachbarten oberen Zugstä-
ben und unteren Druckstäben, jeweils eine Schubplatte
integriert ist. Diese Schubplatte übernimmt die Übertra-
gung der Querkräfte und sie ragt beidseitig einerseits in
die Bodendeckenplatte und andererseits in die Kragplat-
te hinein. Die Schubplatten sind untereinander durch
querverlaufende Stäbe parallel zur Längsrichtung des
Isolationskörper verlaufend miteinander verbunden. Op-
tional sind schliesslich auch noch die Enden der Zugstä-
be und Druckstäbe über sogenannte Endplatten mitein-
ander verbunden um die erforderliche Festigkeit zu er-
reichen. Diese Endplatten sind jedoch statisch nicht er-
forderlich sondern erleichtern und erhöhen lediglich die
Festigkeit des Kragplattenanschlusselementes bei des-
sen. Durch die Vielzahl der verschiedenen Stäbe und

Schubplatten die durch den Isolationskörper hindurch
geführt werden müssen, ist die Fertigung eines solchen
Kragplattenanschlusselementes aufwendig.
[0006] Vom selben Anmelder wurde dieses Kragplat-
tenanschlusselement geringfügig dadurch verbessert,
dass zusätzlich die Zugstäbe und Druckstäbe durch auf-
geschweisste, parallel zur Längsrichtung des Isolations-
körpers verlaufenden Querstäben vereinfacht um so die
Endplatten zu vermeiden. Diese Lösung ist in der CH
689 231 offenbart.
[0007] Es wurde erkannt, dass es wenig sinnvoll ist die
Zugstäbe und Druckstäbe von den Schubplatten distan-
ziert separat durch den Isolationskörper hindurch zu füh-
ren. Entsprechend wird in der EP 0 822 299 vorgeschla-
gen die Zugstäbe und die Druckstäbe entlang der oberen
beziehungsweise der unteren Längskante der Schub-
platte anzuschweissen, wodurch mit sehr viel weniger
Aufwand alle statischen Bedingungen erfüllt werden
konnten.
[0008] All diese Lösungen bilden Optimierungen zur
Erfüllung der immer gleichen statischen Bedingungen.
Dabei müssen selbstverständlich auch Kompromisse
eingegangen werden. So ist es selbstverständlich vor-
teilhaft, wenn die Höhe der Schubplatte möglichst maxi-
mal ausgelegt werden kann. Bei der zuletzt genannten
Lösung gemäss der EP 0 822 299 ist dies jedoch nur
bedingt möglich, da die Zugstäbe beziehungsweise
Druckstäbe entlang der oberen Kanten der Schubplatte
verlaufen, beeinflusst dies automatisch dass die Höhe
der Schubplatte maximal der Distanz zwischen Zugstä-
ben und Druckstäben entspricht. Diese Höhe wird durch
den Betonkörper vorgegeben und ist wesentlich geringer
als die Dicke der Kragplatte beziehungsweise der Bo-
dendeckenplatte, da sowohl die Zugstäbe als auch die
Druckstäbe eine festgelegte minimale Betonüberdek-
kung verlangen.
[0009] Die Integration sowohl der Zug- und Druckstä-
be als auch der Schubplatte in dem Isolationskörper ist
problematisch, insbesondere da der Durchmesser der
Zug- und Druckstäbe grösser ist als die Dicke der Schub-
platte. Ein Einlegen dieser Elemente in den Isolations-
körper, verlangt dass in diesen entsprechende Ausneh-
mungen angebracht sind. Dabei verbleiben Spalten
durch die oftmals gewisse Betonmengen durchdringen
können und damit unerwünschte Nebeneffekte auftau-
chen können.
[0010] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung ein wärmedämmendes Kragplattenanschlus-
selement zu schaffen, welches optimaler auf die Gege-
benheiten angepasst ist und mit dem entsprechend bei
gleichen Querschnitten der Zug- und Druckstäbe höhere
Kräfte übertragen werden können.
[0011] Diese Aufgabe löst ein wärmedämmendes
Kragplattenanschlusselement, welches die Merkmale
des Patentanspruches 1 aufweist.
[0012] In der Zeichnung ist ein bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel des Erfindungsgegenstandes in verein-
fachter Form dargestellt und anhand der nachfolgenden
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Beschreibung erläutert. Es zeigt:

Figur 1: eine erste Ausführungsform des erfindungs-
gemässem Kragplattenanschlusselementes
in einem Vertikalschnitt im eingebauten Zu-
stand.

Figur 2: zeigt einen Teilabschnitt des erfindungsge-
mässen Kragplattenanschlusselementes in
der Aufsicht von oben im nicht eingebauten
Zustand und

Figur 3: ein alternativ ausgestaltetes ebenfalls erfin-
dungsgemässes Kragplattenanschlussele-
ment wiederum in einem Vertikalschnitt.

[0013] In der Zeichnung ist das Kragplattenanschlus-
selement insgesamt mit 1 bezeichnet. Das Element um-
fasst eine Wärmedämmplatte beziehungsweise einen
Isolationskörper 2 dessen Höhe der Dicke der Boden-
deckenplatte beziehungsweise der Kragplatte ent-
spricht. Die Bodendeckenplatte, die selbstverständlich
nicht Teil der Erfindung ist, ist mit 10 bezeichnet. In fluch-
tender Fortsetzung der Bodendeckenplatte 10 verläuft
die Kragplatte 20. Zwischen der Bodendeckenplatte 10
und der Kragplatte 20 verläuft die Fuge 30. Die Fuge 30
bestimmt somit die Dimension des Isolationskörpers 2.
Dieser Isolationskörper 2 wird üblicherweise aus den be-
kannten Wärmedämmmaterialien gefertigt. Insbesonde-
re Glaswolle, Steinwolle und geschäumte Kunststoffma-
terialien kommen hierfür in Frage und sind auf dem Markt
als Platten unterschiedlicher Dicken erhältlich.
[0014] Die statisch relevanten Teile des Kragplatten-
anschlusselementes bestehen aus den Schubplatten 3,
die senkrecht zur Verlaufsrichtung der Fuge angeordnet
sind und damit auch senkrecht zur Längsachse A des
Isolationskörpers 2 verlaufen. Die Schubplatten 3 sind
untereinander parallel und in regelmässigen Abständen
verlaufend angeordnet. Bevorzugterweise wird man die-
se Schubplatten 3 aus rostfreiem Stahl fertigen. Selbst-
verständlich ist es jedoch auch möglich die Platten aus
einem üblichen Baustahl zu fertigen und mit einem Kor-
rosionsschutzmittel zu versehen. Die Schubplatten sind
bevorzugterweise absolut eben und haben in der Aus-
führungsform gemäss den Figuren 1 und 2 eine rechtek-
kige Grundform. Die oberen und unteren Horizontalkan-
ten enden etwa auf der Höhe der oberen Armierungsnet-
ze 11 in der Bodendeckenplatte 10 beziehungsweise auf
der Höhe der oberen Armierungsnetze 21 in der Krag-
platte 20 sowie unten auf der Höhe der unteren Armie-
rungsnetze 12 beziehungsweise 22 in der Bodendecken-
platte 10 beziehungsweise der Kragplatte 20. Prinzipiell
ist diese Relation jedoch nicht zwingend. Die Schubplatte
kann auch höher oder weniger hoch ausgestaltet sein
als hier dargestellt und beschrieben.
[0015] Die Breite der Schubplatte 3 entspricht minde-
stens der Dicke des Isolationskörpers, doch ist sie be-
vorzugterweise länger und ragt daher beidseitig aus dem

Isolationskörper 2 hinaus. Der Überstand der Schubplat-
te 3 ist mit 5 bezeichnet. Dieser Überstand 5 ist so ge-
wählt, dass dieser mindestens der Mindestüberdeckung
der Armierung entspricht. Im Normalfall entspricht dies
etwa mindestens 10 maximal 30 Millimeter.
[0016] Die vertikalen Stirnseiten der Schubplatte 3
sind mit 7 bezeichnet. An diesen vertikalen Stirnseiten 7
sind Bügel 6 angeschweisst. Diese Bügel 6 sind U-förmig
gestaltet. Die Bügel 6 weisen obere Schenkeln 60 und
untere Schenkel 61 auf, die parallel zueinander verlaufen
und über ein Verbindungsstück 62 miteinander verbun-
den sind. Gemäss der Version die in den Figuren 1 und
2 dargestellt ist, ist dieses Verbindungsstück 62 gerade
verlaufend und ist über deren gesamten Länge oder einer
Teillänge über eine Schweissnaht 8 mit der Stirnseite 7
der Schubplatte 3 fest verbunden. Die Länge der Ver-
schweissung beziehungsweise der Schweissnaht 8
muss mindestens der statisch erforderlichen Länge ent-
sprechen. Dies ist für den Fachmann eine übliche Fe-
stigkeitsberechnung. Bei kleinen Dimensionen wird die
Schweissnaht praktisch über die gesamte Länge des
Verbindungsstückes 62 verlaufen, während bei Kragplat-
tenanschlusselemente für dicke Kragplatten lediglich im
oberen und unteren Bereich Schweissnähte mit je einer
Länge von beispielsweise 20 - 60 mm genügen. Oben
auf den oberen Schenkel 60 ist das obere Armierungs-
netz 21 aufliegend verlegt während der untere Schenkel
61 auf ein unteres Armierungsnetz 22 aufliegt. Diese
oberen Netze 11, 21 in der Bodendeckenplatte 10 bezie-
hungsweise Kragplatte 20 werden bauseitig mit entspre-
chenden Abbinddrähten miteinander verbunden. Die hier
dargestellte Verlegungsart ist eine mögliche Verlegungs-
art, jedoch nicht die verbreiteste. Häufiger werden die
Kragplattenanschlusselemente zuerst verlegt und da-
nach die Armierungsnetze 21, 22 gelegt. Dabei ist es
üblicher das untere Armierungsnetz 22 auf die obere Sei-
te der unteren Schenkel 61 aufzulegen, während das
obere Armierungsnetz 21 unter den oberen Schenkeln
60 der Bügel 6 gelegt wird. Bei dieser Verlegungsweise
kommen die Drähte der Netze die parallel zu den Schen-
keln 60 beziehungsweise 61 verlaufen in dieselbe Ebene
zu liegen und wären somit nicht sichtbar.
[0017] Die oberen Schenkel 60 aller Bügel 6 und die
unteren Schenkel 61 können auch jeweils mittels einem
aufgeschweissten Querstab 9 miteinander verbunden
sein. Diese Querstäbe 9 sind aus statischen Gründen
nicht zwingend Teil der Kragplattenanschlusselemente.
Die Querstäbe 9 dienen lediglich der Erhöhung der Fe-
stigkeit des Kragplattenanschlusselementes selbst und
erhöht deren Handlichkeit beim Transport. Zudem kön-
nen diese Querstäbe zur Verbindung der bereits erwähn-
ten Netze 11, 21 beziehungsweise 12, 22 dienen. Zu
demselben Zweck kann auch auf dem Verbindungsstück
62 ein Querstab 9’ aufgeschweisst sein. Hierdurch sind
die Schubplatten 3 nicht nur durch den Isolationskörper
2 relativ zueinander verbunden sondern auch durch die-
se Querstäbe 9 beziehungsweise 9’ womit das ganze
Kragplattenanschlusselement 1 eine erhöhte Festigkeit
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erhält.
[0018] In der Figur 3 ist eine Alternative des erfin-
dungsgemässen Kragplattenanschlusselementes ge-
zeigt. Das Kragplattenanschlusselement 1 ist wiederum
mit einem Isolationskörper 2 versehen und durch diesen
Isolationskörper 2 erstrecken sich quer zu deren Längs-
ausdehnung und somit senkrecht zur Fugenlängsrich-
tung wiederum die Schubplatten 3. An den Schubplatten
3 sind in der Ebene, welche die Schubplatte aufspannt
beidseitig wiederum Bügel 6 angeordnet.
[0019] Diese Bügel 6 sind zwar wiederum U-förmig,
doch im Gegensatz zum zuvor beschriebenen Beispiel
verlaufen die Verbindungsstücke 62 in einem Halbkreis.
Die vertikalen Stirnseiten 7 sind entsprechend im glei-
chen Radius gekrümmt ausgeschnitten. Die Schweiss-
naht 8 folgt entsprechend dieser Krümmung. Die Schub-
platte 3 ist in dieser Version etwas höher als der Abstand
der beiden parallelen Schenkel 60 und 61. Dies ist jedoch
nicht zwingend und die Höhe der Schubplatte 3 kann
auch geringer sein als der Abstand der Schenkel 60 und
61 der Bügel 6. Auch hier sind mittels Querstäben 9 die
Verbindungstücke 62 und damit die Bügel 6 untereinan-
der verbunden. Bei der Wahl dieser Ausführungsform
werden grössere Biegeradien realisiert und entspre-
chend können die Bügel 6 als Armierungseisen mit einem
wesentlich grösseren Querschnitt verwendet werden, so
dass entsprechend auch hohe statische Kräfte übertra-
gen werden können.
[0020] Sowohl bei dieser Lösung als auch bei der zu-
vor beschriebenen Lösung lassen sich die oberen
Schenkel 60 beziehungsweise die unteren Schenkel 61
durch entsprechende Wahl der Höhe der Schubplatte 3
so gestallten, dass die horizontale Kante 4 mit der ent-
sprechenden Oberseite der oberen Schenkel 60 bezie-
hungsweise mit der untersten Kante der unteren Schen-
kel 61 fluchtend verlaufen.
[0021] Rein statisch gesehen könnte die Schubplatte
auch lediglich gleich lang wie die Dicke der Isolations-
platte entsprechend sein. Bei der hier gewählten Ausfüh-
rungsform ragt die Schubplatte jedoch beidseitig aus
dem Isolationskörper 2 hinaus und im eingebauten Zu-
stand ragt nun der entsprechende Überstand 5 in der
angrenzenden Kragplatte 20 einerseits und in die an-
grenzende Bodendeckenkante andererseits hinein.
Hierdurch wird erreicht, dass der geschweisste Bereich
vollständig vom Beton überdeckt ist und somit nicht der
Umwelt ausgesetzt wird. Dies ist bei Lösungen bei denen
entsprechende Zugstäbe und Druckstäbe, die an den
Oberkanten beziehungsweise Unterkanten der Schub-
platten angeschweisst sind, nicht realisierbar.
[0022] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemässen
Lösung besteht auch darin, dass den Fugenspaltqueren
lediglich die Schubplatten verbleiben und nicht noch zu-
sätzlich die Zug- und Druckstäbe diesen Fugenspalt que-
ren wobei entsprechend die Wärmeleitung minimiert
wird.
[0023] Die U-förmigen Bügel bilden selbstverständlich
statisch gesehen wiederum Zugstäbe und Druckstäbe.

Die Kräfte verlaufen als geschlossenes System direkt
durch die Schubplatte hindurch. Über die Schubplatten
wird zusätzlich auch die Querkraft übertragen. Geson-
derte diagonal verlaufende Querkraftstäbe sind nicht er-
forderlich. Dank der symmetrischen Gestaltung des er-
findungsgemässen Kragplattenanschlusselementes ist
dieses bezüglich dem Einbau nicht mehr richtungsge-
bunden.

Bezugszeichenliste:

[0024]

1 Kragplattenanschlusselement
2 Isolationskörper
3 Schubplatte
4 Horizontalkanten
5 Überstand
6 Bügel
7 Vertikale Stirnseite
8 Schweissnaht
9 Querstab
10 Bodendeckenplatte
11 Armierungsnetze oben
12 Armierungsnetze unten

20 Kragplatte
21 Armierungsnetz oben
22 Armierungsnetz unten
30 Fuge

60 oberer Schenkel
61 unterer Schenkel
62 Verbindungsstück

Patentansprüche

1. Wärmedämmendes Kragplattenanschlusselement
(1), mit einem Isolationskörper (2) und mindestens
einer Schubplatte (3), welche den Isolationskörper
(2) durchsetzt und senkrecht zu dessen Längsaus-
dehnung verläuft, wobei die Schubplatte (3) minde-
stens so lange ist, wie der Isolationskörper (2) breit
ist dadurch gekennzeichnet, dass an beiden ver-
tikalen Stirnseiten (7) der Schubplatte (3) je ein U-
förmiger Bügel (6) aus Bewehrungsstahl angebracht
ist, die in der von der Schubplatte (3) aufgespannten
Ebene verlaufen, wobei deren parallelen Schenkel
(60’61) von der Schubplatte (3) wegragend verlau-
fen.

2. Kragplattenanschlusselement (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass Verbindungsstük-
ke (62) zwischen den beiden Schenkeln (60,61) des
jeweiligen Bügels (6) mindestens über die statisch
erforderliche Länge mit der Schubplatte (3) an deren
vertikalen Stirnseite (7) verschweisst (8) sind
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3. Kragplattenanschlusselement (1) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungs-
stücke (62) zwischen den beiden Schenkeln (60, 61)
der Bügel (6) im wesentlichen gerade verlaufen.

4. Kragplattenanschlusselement (1) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungs-
stücke (62) zwischen den beiden Schenkeln (60, 61)
der Bügel (6) im wesentlichen in einem Halbkreis
verlaufen und die vertikalen Stirnseiten (7) der
Schubplatten (3) in der Form eines gegengleichen
Halbkreises ausgeschnitten sind.

5. Kragplattenanschlusselement (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand der
parallel verlaufenden Schenkel (60,61) so bemes-
sen ist, dass die obersten Schenkellinien der oberen
Schenkel (60) und untersten Schenkellinien der un-
teren Schenkel (61) der aus geripptem Bewehrungs-
stahl gefertigten Bügel (6) mit der oberen Kante be-
ziehungsweise unteren Horizontalkante (4) der
Schubplatte (3) fluchten.

6. Kragplattenanschlusselement (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Schub-
platten (3) vorhanden sind, die untereinander paral-
lel und in gleichmässigen Abständen angeordnet
sind, und dass die oberen Schenkel (60) der Bügel
(6) mit parallel zur Längsrichtung des Isolationskör-
pers (2) verlaufenden Querstäben (9) miteinander
verbunden sind.

7. Kragplattenanschlusselement (1) nach Anspruch 1
oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere
Schubplatten (3) vorhanden sind, die untereinander
parallel und in gleichmässigen Abständen angeord-
net sind und dass die unteren Schenkel (61) der Bü-
gel(6) mit parallel zur Längsrichtung des Isolations-
körpers (2) verlaufenden Querstäben (9) miteinan-
der verbunden sind.

8. Kragplattenanschlusselement (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bügel (6) aus
geripptem Bewehrungsstahl gefertigt sind, deren
Durchmesser grösser als die Dicke der Schubplatte
(3) ist.

9. Kragplattenanschlusselement (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schubplatte
(3) beidseitig aus dem Isolationskörper (2) hinaus-
ragt und im eingebauten Zustand in der angrenzen-
den Kragplatte (20) einerseits und in der angrenzen-
den Bodendeckenplatte (10) andererseits hinein-
ragt.
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